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Haushaltsplan und Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026: Festlegung 

der Höchstgrenze für die Aufnahme von Kassenkrediten gemäß § 84 SächsGemO 

 

Der Kreistag des Landkreises Nordsachsen bestätigt ein außerhalb der genehmigungsfreien 

Obergrenze liegendes Volumen zur bedarfsgerechten Aufnahme von Kassenkrediten zur 

Sicherstellung der rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Höhe von zwei Fünftel der 

im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 veranschlagten Auszahlungen für laufende 

Verwaltungstätigkeit. 

 

Die Bestätigung erfolgt vor dem Hintergrund der § 61 SächsLKrO in Verbindung mit § 84 

Abs. 2 Satz 1 SächsGemO in Anlehnung an § 78 SächsGemO. 

 

Der Beschluss des Kreistages steht gemäß § 84 Abs. 3 SächsGemO unter dem Vorbehalt der 

Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde. 

 

 

 

Abstimmungsergebnis 

71   Ja-Stimme(n)      3   Nein-Stimme(n)      1   Enthaltung(en)              

 

Die Vorlage erhält die Beschluss-Nr. 045/24 KT. 

 

 

 

 

Kai Emanuel Siegel 

Vorsitzender des Kreistages 
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